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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 1. August 2014 

Ort:  Bremen 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Koniklijke Maatschapij de Schelde /  

Saab 91B „Safir“ 

Personenschaden: zwei Personen tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Schäden an Gebäuden und Kraftfahrzeugen

Aktenzeichen: BFU 3X080-14 

Sachverhalt 

Das Flugzeug startete mit einem Piloten und einer weiteren Person an Bord um 

12:44 Uhr1 auf der Piste 09 des Verkehrsflughafens Bremen zu einem gewerblichen 

Flug nach Sichtflugregeln. Kurz nach dem Start prallte das Flugzeug auf den Boden. 

 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Ereignisse und Flugverlauf 

Laut den Aufzeichnungen des Funkverkehrs bat der Pilot um 12:39:11 Uhr um Rollin-

formationen und um einen Abflug über den Pflichtmeldepunkt „November“. Der Lotse 

des Flugsicherungsunternehmens unterbreitete dem Piloten folgenden Vorschlag: 

“[…] will be taxiway Charlie enough for you, take-off run available one one four zero 

meters.“, den der Pilot annahm. Daraufhin wies der Lotse das Rollen über den Roll-

weg C bis zum Haltepunkt der Startbahn 09 an: “[…] taxi to holding point runway ze-

ro niner via Charlie.“ Im weiteren Verlauf wurde dem Piloten die Abflugroute übermit-

telt und die Startfreigabe erteilt. Um 12:44:10 Uhr bestätigte der Pilot die Anweisung 

und Freigabe und das Flugzeug startete. 

Laut Radardatenaufzeichnung (Abb. 1) befand sich das Flugzeug nach dem Start  in 

300 ft AMSL, als sich der Pilot um 12:45:30 Uhr beim Tower mit dem Funkspruch 

meldete: “[…] we need to land immediately.“ Der Towerlotse antwortete unmittelbar: 

”Roger, pattern is up to you, wind from the south, you may make a teardrop and land 

runway two seven, if you like.” 

Ein Zeuge dokumentierte zufällig den letzten Teil des Fluges fotografisch. Er befand 

sich ca. 900 m östlich der Schwelle 27 und leicht nördlich der Abfluggrundlinie. 

Abb. 1: Start- und Flugverlauf gemäß den Radardaten (rot) und Zeugenaussagen (gelb)  

 Quelle: Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU
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Abb. 2 zeigt das Flugzeug mit eingefahrenem Fahrwerk und Landeklappen in Null-

Stellung (sog. Clean-Configuration), sowie geöffneten Kühlluftklappen (seitlich im Be-

reich der Motorverkleidung).  

Abb. 3 zeigt das Flugzeug in einer Linkskurve mit etwa 30° Querneigung. Die Quer-

ruder und das Höhenruder befinden sich in nahezu neutraler Position, das Seitenru-

der ist leicht nach links ausgeschlagen. 

Abb. 2: Flugzeug im Startsteigflug Quelle: D. Schulz/actionpress, Bearbeitung BFU

Abb. 3: Flugzeug im Kurvenflug Quelle: D. Schulz/actionpress, Bearbeitung BFU
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In Abb. 4 ist erkennbar, dass sich im Verlauf der Linksdrehung um die Längsachse 

die Flugzeugnase weiter gesenkt hat. Die Querruder sind nach rechts ausgeschla-

gen, das Höhenruder befindet sich in gezogener Stellung und das Seitenruder in 

neutraler Position. 

Der Aufprall auf den Boden erfolgte unmittelbar nach dem Abkippen etwa 

0,5 nautische Meilen (NM) nordöstlich der Schwelle der Piste 27.  

Die beiden Insassen wurden tödlich verletzt. Das Flugzeug wurde zerstört. 

Angaben zu Personen 

Der 47-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer besaß eine Lizenz für Verkehrspi-

loten (ATPL(A)) der Europäischen Union, ausgestellt gemäß Teil-FCL am 

1. April 2014 und erstmalig als nationale Lizenz am 28. Januar 1992 erteilt.  

 

 

Abb. 4: Fluglage kurz vor dem Aufprall auf dem Boden Quelle: D. Schulz/actionpress, Bearbeitung BFU
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Die Rechte der Lizenz beinhalteten die Ausübung des Sprechfunks in deutscher und 

englischer Sprache für Flüge nach Sicht- oder Instrumentenflugregeln und folgende 

Berechtigungen: 

- A330 PIC, IR, gültig bis zum 30. September 2014 

- A340 PIC, IR, gültig bis zum 31. März 2015 

- JU52 PIC, IR, gültig bis zum 30. April 2015 

- SEP(land) PIC, gültig bis zum 30. April 2016 

- Aerobatic (A), ohne Befristung 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 war bis zum 30. Novem-

ber 2014 gültig. 

Laut persönlichem Flugbuch des Piloten betrug die Gesamtflugerfahrung 

13 169 Stunden. Davon betrug die Erfahrung auf einmotorigen Flugzeugen 

SEP(land), inklusive einer Reihe von einmotorigen Oldtimer-Flugzeugen, 

847 Stunden. Er hatte eine Kunstflugerfahrung von 44 Stunden und eine Flugerfah-

rung von 92 Stunden auf Hubschraubern. 

In den letzten 12 Monaten war er insgesamt etwa 714 Stunden geflogen. Davon ab-

solvierte der Pilot etwa 600 Stunden auf A330/340 und etwa 55 Stunden auf JU-52. 

Etwa 59 Stunden entfielen auf zwei Hubschraubermuster und 13 andere Flugzeug-

muster (Oldtimer, Kunstflugzeug, ein- und zweimotorige Landflugzeuge, Wasserflug-

zeug). 

Auf dem betroffenen Muster war der Pilot in den letzten 15 Monaten 16 Stunden bei 

16 Starts und Landungen geflogen, davon hatte er in den letzten 90 Tagen sechs 

Starts und Landungen durchgeführt. Die letzte unternehmensinterne Befähigungs-

überprüfung auf diesem Muster fand am 12. April 2014 statt. Laut einer Zeugenaus-

sage wurden dabei keine überzogenen Flugzustände geflogen. 

Für den Piloten wurde eine 72-Stunden-Fremdanamnese erstellt. Den Schilderungen 

der befragten Person war zu entnehmen, dass er keine beruflichen Verpflichtungen 

hatte und die Zeit entspannt mit der Familie zu Hause verbrachte. Die fliegerischen 

Aktivitäten hatten sich in diesem Zeitraum auf einen privaten Flug von 45 Minuten 

Dauer mit einem Flugzeug des Typs Stampe & Vertongen SV-4 (einmotoriges Land-

flugzeug, Oldtimer) beschränkt. 
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Angaben zum Luftfahrzeug 

Allgemeine Beschreibung und Daten des Flugzeuges 

Das Flugzeug (Abb. 5) ist ein in Metallbauweise hergestellter freitragender Tiefde-

cker mit einziehbarem Fahrwerk und einem Triebwerk. Die Tragflächen sind teilwei-

se, die Ruder vollständig mit Tuch bespannt. Gemäß Gerätekennblatt besteht die 

Mindestbesatzung aus einem Piloten. 

 

Hersteller: Koniklijke Maatschapij de Schelde, 
Dordrecht, Niederlande  

Muster: Saab 91B „Safir“ 

Werknummer: 91.291 

Baujahr: 1954 

Höchstzulässige Startmasse: 1 165 kg 

Gesamtflugzeit: 7 815 Stunden 

Triebwerksmuster: Lycoming O-435A 

Propellermuster: Hartzell HC-12V20-8D-8433-B 

 

Abb. 5: Saab 91B „Safir“ Quelle: Privat
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Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von einem 

deutschen Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Der Betreiber hatte die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 

des Luftfahrzeugs vertraglich auf ein Wartungs- und Instandhaltungsunternehmen, 

zertifiziert nach Teil-M, Abschnitt G, übertragen.  

Die letzte Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 

31. März 2014 ausgestellt. Gemäß Wägebericht vom 13. März 2014 hatte das Flug-

zeug eine Leermasse von 840 kg. 

Die Instandhaltung des Flugzeuges erfolgte gemäß den Regelungen der Verordnung 

(EG) Nr. 2042/2003 Teil M.A.302. Die letzte Freigabebescheinigung – nach einer 

100-Stunden-Kontrolle – war am 19. März 2014 bei einer Betriebszeit von 

7 795 Stunden ausgestellt worden. 

Laut der Rekonstruktion des Logsheets für den Flug und nach Zeugenaussagen war 

die Dry Operating Mass2 (DOM) mit 908 kg angegeben. Die Masse des Passagiers 

einschließlich des mitgeführten Gepäcks wurde mit etwa 87 kg angenommen. Die 

Masse des mitgeführten Kraftstoffs wurde mit etwa 100 kg kalkuliert. Daraus errech-

net sich eine Startmasse (Take-Off Mass, TOM) von etwa 1 095 kg. Der Schwer-

punkt befand sich dementsprechend bei etwa 2 300 mm. Wobei laut Wägebericht die 

größte Vorlage bei 2 208 mm und die größte Rücklage bei 2 510 mm lagen. 

Laut Flughandbuch beträgt die Überziehgeschwindigkeit unter den ermittelten Bedin-

gungen (TOM 1 095 kg, Clean Configuration, 30° Querneigung) etwa 65 kt. 

Meteorologische Informationen 

Die Routinewettermeldung (METAR) für den Flughafen Bremen von 12:50 Uhr laute-

te: Wind aus 200° mit 7 kt, die Windrichtung schwankte zwischen 140° und 250°, ei-

ne Sichtweite von mehr als 10 km, keine Wolken unter 5 000 ft über Grund und keine 

sonstigen Wettererscheinungen (CAVOK), Temperatur 26 °C, Taupunkt 11 °C. In-

nerhalb der angegebenen Zeit wurden keine wesentlichen Änderungen erwartet. 

Aus den Fotos zum Unfallverlauf (Abb. 2 – 4) ging hervor, dass es zum Unfallzeit-

punkt zur Ausbildung von Cumulusbewölkung gekommen war. 

                                            
2 Die Dry Operating Mass (DOM) ist identisch mit der Basic Operating Mass (BOM) und setzt sich zusammen aus 
der Basismasse (Leermasse des Flugzeuges einschließlich Grundausstattung und einer bestimmten Menge an 
nicht ausfliegbarem Kraftstoff und Motoröl), der Masse der Besatzung (Pilot) und dem Handgepäck der Besat-
zung (Pilot). 
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Navigationshilfen 

Der BFU lag die Flugwegaufzeichnung einer Radarstation des deutschen Flugsiche-

rungsunternehmens zur Auswertung vor (Abb. 1). 

Auf Basis der Radardaten ergab sich für den Steig- und anschließenden, etwa 

4 Sekunden dauernden Horizontalflug, eine mittlere Fluggeschwindigkeit von etwa 

68 kt über Grund. 

Funkverkehr 

Der Funkverkehr zwischen dem Flugzeug und den Flugverkehrskontrollstellen am 

Flughafen Bremen wurde aufgezeichnet. Die Umschrift des Sprechfunkverkehrs er-

fasste den Zeitraum zwischen 12:39:03 Uhr und 12:45:33 Uhr.  

Die relevanten Inhalte des Sprechfunkverkehrs sind Teil des Abschnittes ‚Ereignisse 

und Flugverlauf‘. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Flughafen Bremen (EDDW, BRE) liegt zwei nautische Meilen südlich des Stadt-

zentrums von Bremen. Die Flugplatzhöhe beträgt 14 ft AMSL. Der Flughafen verfügt 

über eine asphaltierte Start- und Landebahn mit der Ausrichtung 087°/267° (09/27). 

Sie ist 2 045 m lang und 45 m breit. Außerdem verfügt er über eine asphaltierte 

Startbahn mit der Ausrichtung 231° (23), die 700 m lang und 23 m breit ist.  

Nach dem Aufrollen auf die Piste 09, über den Rollweg C, standen 1 140 m der Piste 

als Startbahn zur Verfügung. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Unfallstelle 

Die Unfallstelle lag in einem Gewerbegebiet auf einem gepflasterten PKW-

Abstellplatz zwischen einer Garagenreihe und einer Reifenlagerhalle mit vorgelager-

tem Frachtcontainer, der ebenfalls als Reifenlager diente (Abb. 6). Der Abstand zwi-

schen den Bebauungen betrug 17,40 m. 
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Als Aufschlagstelle wurde eine Bodenspur identifiziert, die der Propeller-Motor-

Einheit zugeordnet werden konnte. Die Bewegungsrichtung des Flugzeuges nach 

dem Aufprall betrug 283°. Etwa 9 m von der Aufschlagstelle entfernt war das Flug-

zeug frontal mit dem Frachtcontainer kollidiert. Die Endlage des Rumpfes entsprach 

der Aufprallrichtung. 

Luftfahrzeug 

Das Triebwerk lag links vor dem Rumpf. Der Öleinfüllstutzen war offen, dessen De-

ckel klemmte zwischen zwei Zylinder des Motors (Abb. 7). Das Gewinde des Einfüll-

stutzens und des Deckels wiesen keine Beschädigungen auf. Der nicht mit dem De-

ckel verbundene Peilmessstab befand sich korrekt im Öleinfüllstutzen. 

Abb. 6: Lage der Unfallstelle in Bezug zur Startbahn (l. o.) Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU
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Ein Blatt des Zweiblattpropellers war abgerissen.  

Beide Tragflächen waren vom Rumpf abgetrennt worden. Die rechte Tragfläche lag 

Z-förmig gefaltet auf dem Triebwerk. Die verbrannten Reste der linken Tragfläche la-

gen parallel zum Rumpf.  

Das gesamte Leitwerk lag abgetrennt am Rumpfende. 

Aufgrund des Zerstörungsgrades konnten die Anzeigen der Instrumente und die Stel-

lung der Bedienhebel im Cockpit nicht mehr identifiziert werden. 

Die Untersuchung der Quer-, Höhen- und Seitensteuerung des Flugzeuges wurde 

am 1. September 2014 von der BFU gemeinsam mit Vertretern des Wartungs- und 

Instandhaltungsbetriebes des Flugzeuges und der zuständigen Polizeibehörde 

durchgeführt (Abb. 8).  

 

Abb. 7: Lage des Deckels des Öleinfüllstutzens (innerhalb der roten Markierung)      Quelle: BFU 
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Hierbei wurde festgestellt, dass aufgrund des Zerstörungsgrades keine Aussage zur 

Funktionstüchtigkeit der Steuerung während des Ereignisses gemacht werden konn-

te. 

Am 16. Juni 2015 führte die BFU eine weitergehende Untersuchung des Triebwerkes 

durch. Ein Testlauf auf einem Prüfstand konnte nicht durchgeführt werden, da das 

Kurbelgehäuse und das Gehäuse des vorderen Kurbelwellenlagers aufprallbedingt 

zerstört waren. Die Zündanlage, die Ölschläuche, die Kraftstoffanlage und die An-

sauganlage waren durch Brand zerstört. Die Kurbelwelle und die Verbindungen zu 

den Pleuel waren nicht beschädigt.  

Bei der Boroskopie aller sechs Zylinder wurden folgende Feststellungen gemacht: 

 An den Ein- und Auslassventilen waren keine Ausbrüche vorhanden. 

 Die Laufflächen der Zylinder hatten keine Riefen oder sog. Fressspuren. 

 Im Brennraum des Zylinders Nr. 1 befand sich ein 2 x 2 mm großer Fremdkör-

per. Im Brennraum des Zylinders Nr. 3 wurden mehrere 1 mm lange spanarti-

ge Fremdkörper gefunden. Im Brennraum des Zylinders Nr. 4 befand sich eine 

gallertartige tropfenförmig ausgebildete Masse. 

 Die Kolben hatten eine betriebsbedingte typische Oberflächenstruktur und 

keine Ausbrüche.  

Abb. 8: Teilansicht der ausgelegten Wrackteile zu Beginn der Untersuchung Quelle: BFU
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Die Zündkerzen waren einheitlich hellgrau gefärbt. Die Elektroden der Zündkerzen 

zeigten geringfügigen Verschleiß.  

Die Untersuchung des Motors ergab folgendes: 

 Schadenbedingt war nur eine eingeschränkte Untersuchung möglich. 

 Die Farbe der Zündkerzen und der Zustand der Elektroden wiesen auf eine 

korrekte Gemisch-Einstellung hin. Der Zustand der Elektroden der Zündker-

zen ließ eine ordnungsgemäße Zündfunkenbildung zu. 

 Es gab keine Hinweise auf einen Schaden am Kurbeltrieb und an den Venti-

len. 

 Die Laufflächen zeigten keine Spuren eines sog. Kolbenfressers. 

 Die in den Brennräumen vorgefundenen Fremdkörper bzw. –Stoffe waren 

aufgrund der geringen Größe nicht geeignet, einen Motorschaden auszulösen. 

 Die vorgefundenen gallertartigen Masseteilchen könnten Rückstände von 

Löschmitteln sein.  

 Es gab keine Hinweise auf eine Mangelschmierung.  

Medizinische und pathologische Angaben 

Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion beider Insassen 

ergab als Todesursache ein Polytrauma. Anhaltspunkte für eine sogenannte Rauch-

gasinhalation lagen nicht vor, außerdem gab es keine Anzeichen für vorbestehende 

Erkrankungen.  

Brand 

Das Flugzeug war nach dem Aufprall in Brand geraten. Der Rumpf, die linke Tragflä-

che und das Leitwerk wurden durch das Feuer zerstört. 

Der Flugzeugbrand löste einen Brand in den zwei Reifenlagern und an mehreren 

Kraftfahrzeugen auf dem PKW-Abstellplatz aus.  

Laut Verkehrsleitung des Flughafens Bremen traf die Flughafenfeuerwehr 90 Sekun-

den nach Alarmierung durch den Towerlosten am Unfallort ein.  

Laut Einsatzbericht der Berufsfeuerwehr Bremen wurden die ersten Einsatzkräfte um 

12:48 Uhr alarmiert und trafen um 12:53 Uhr am Unfallort ein. Um 14:31 Uhr war das 

Feuer unter Kontrolle. Um 14:58 Uhr war der Brand gelöscht. Nachfolgende Schad-

stoffmessungen und weiteres Ablöschen von Glutnestern verlängerten die Einsatz-
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dauer bis 22:19 Uhr. Insgesamt kamen in dieser Zeit 69 Feuerwehrfahrzeuge zum 

Einsatz. An der Brandbekämpfung waren 99 Einsatzkräfte beteiligt.  

Zusätzliche Informationen 

Luftfahrtunternehmen 

Das Luftfahrtunternehmen führte gewerblichen Personentransport nach Sichtflugre-

geln ausschließlich mit dem Flugzeug Saab 91B durch. Laut Aussage des Ge-

schäftsführers belief sich die Flugbetriebszeit des Flugzeuges auf jährlich etwa 

40 Stunden. 

Laut Flugbetriebshandbuch, Teil A (FBH-A), des Unternehmens, Stand 1. April 2008, 

stellte der Fachbereichsleiter Flugbetrieb unter anderem sicher, dass die im Unter-

nehmen eingesetzten Luftfahrzeugführer im Rahmen ihrer Berechtigungen auf ma-

ximal drei unterschiedlichen Flugzeugklassen oder Baureihen eingesetzt wurden, die 

gemäß Gerätekennblatt mit mindestens einem Piloten geflogen werden dürfen. Dies 

schloss, bei den Luftfahrzeugführern, die auch in anderen Unternehmen zum Zwecke 

der gewerbsmäßigen Beförderung tätig waren, die dort geflogenen Muster und Bau-

reihen ein. Der jeweilige Luftfahrzeugführer trug laut FBH-A die Verantwortung, sich 

bei einem Wechsel der Flugzeugmuster auf die Unterschiede in den Handhabungs-

eigenschaften der betreffenden Flugzeugmuster in ausreichendem Maße einzustel-

len. 

Das FBH-A enthielt außerdem Angaben zu Befähigungsüberprüfungen (Operator 

Proficiency Check). Es wurde bestimmt, dass jedes Flugbesatzungsmitglied regel-

mäßig einer Befähigungsüberprüfung unterzogen werden muss, um die Fähigkeiten 

nachzuweisen, normale, außergewöhnliche und Notverfahren (normal, abnormal and 

emergency procedures) durchführen zu können. 

Das Safety Management System (SMS), Stand 30. Juni 2014, enthielt unter Pkt. 2.0: 

„Basis eines effektiven Safety Risk Managements ist die Identifizierung von Gefahren 

(Hazards) im Flugbetrieb, die Untersuchung auf deren Einfluss und folgend die Risi-

koanalyse und Verminderung des Gefahrenpotentials (Risk Assessment und Mitiga-

tion).“ 
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Fotoaufnahmen vom Flugzeug 

Laut Zeugenangaben wurde das Flugzeug vor dem Flug auf dem Vorfeld aus ver-

schiedenen Perspektiven fotografiert. Zu diesem Zweck wurde der Standplatz des 

Flugzeuges mehrmals gewechselt. Einmal wurde das Positionieren des Flugzeuges 

mit Motorhilfe durchgeführt. Dabei sei die noch eingeklinkte Schleppstange am Bug-

fahrwerk verblieben und beim Rollen mitgeschleift worden. Ein Zeuge konnte den Pi-

loten durch Handzeichen auf das Problem aufmerksam machen, woraufhin dieser 

das Triebwerk abstellte. 

An der Schleppstange konnten Rutschspuren, aber keine Propellerspuren festgestellt 

werden (Abb. 9). 

 

  

    

Abb. 9: Blankes Metall zeigt die Rutschspuren am Griff der Schleppstange (gelb umrahmt)             

                                                                                                                            Quelle: BFU  
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Beurteilung 

Der Pilot war im Besitz des vorgeschriebenen Luftfahrerscheins und der entspre-

chenden Berechtigungen, das Flugzeug als verantwortlicher Luftfahrzeugführer zu 

führen. Er hatte ein gültiges Tauglichkeitszeugnis und es lagen keine Hinweise hin-

sichtlich gesundheitlicher Beeinträchtigungen vor. Die Anamnese ergab keine Anzei-

chen, dass der Pilot unausgeschlafen oder unter Stress stehend den Tag begonnen 

hatte. 

Das Flugzeug war ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen. Die Flugmasse und 

der Schwerpunkt lagen im zulässigen Bereich. Aufgrund des hohen Zerstörungsgra-

des waren technische Befunde nur eingeschränkt möglich und erlaubten keine Hin-

weise auf ein Versagen von Bauteilen oder Steuerungseinrichtungen. Die Untersu-

chung des Triebwerkes ergab keine Anhaltspunkte für einen Triebwerksausfall oder 

Leistungsverlust.  

Die BFU konnte zwar nicht zweifelsfrei klären, wann genau der Deckel des Öleinfüll-

stutzens abgenommen wurde, hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass dies durch 

den Piloten während der obligatorischen Kontrolle des Ölfüllstandes im Rahmen der 

Vorflugkontrolle erfolgt ist. Es ist vorstellbar, dass er den Peilmessstab nach der 

Sichtkontrolle des Ölfilms in den Stutzen eingeführt hat, anschließend aber vergaß, 

den beiseitegelegten Deckel wieder aufzuschrauben. 

Die kurzzeitig mitgeschleifte Schleppstange beim Positionieren des Flugzeuges auf 

dem Vorfeld verursachte keine Beschädigungen am Propeller. 

Am Unfalltag herrschten Sichtflugwetterbedingungen und es gab keine besonderen 

Wettererscheinungen. Aber aufgrund der sommerlichen Wetterbedingungen (hohe 

Lufttemperatur, hohe Taupunktdifferenz, Wind aus südlichen Richtungen) und den 

orografischen Verhältnissen (Unfallgebiet ist „Grenzgebiet“ zwischen Grünflächen 

und Stadtgebiet) lagen gute bis sehr gute Bedingungen für die Entstehung von 

Thermik, respektive Vertikalböen vor. Besonders die in den Abbildungen 2 bis 4  zu 

erkennende Wolkenbildung spricht für diese Annahme. 

Die BFU geht grundsätzlich davon aus, dass der Pilot aufgrund seiner Tätigkeit als 

Verkehrsflugzeugführer und seiner privaten fliegerischen Aktivitäten über eine breite 

Erfahrungsbasis verfügte, um insbesondere Gefahren analysieren und entsprechen-

de Handlungen daraus ableiten zu können. Andererseits ist die BFU der Auffassung, 

dass eine Gefahrenanalyse auch immer einen aktuellen Trainingsstand hinsichtlich 

der musterbezogenen Beherrschung von Grenzflugzuständen, insbesondere deren 
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Vermeidung, voraussetzt. In diesem Zusammenhang bezweifelt die BFU, dass bei 

einem derartigen Umfang an fliegerischer Tätigkeit auf verschiedenen Luftfahrzeug-

klassen und –mustern der Pilot alle Sicherheitsaspekte ausreichend berücksichtigen 

konnte. Der Trainingsstand von Grenzflugzuständen auf dem betroffenen Muster war 

offensichtlich nicht ausreichend und beim letzten Checkflug auf der Saab 91B auch 

nicht Gegenstand der Überprüfung gewesen.  

Hier hätte nach Auffassung der BFU das Unternehmen im Rahmen des internen Sa-

fety Risk Management eingreifen müssen mit dem Ziel, dass die Überprüfung, res-

pektive das Training, von Grenzflugzuständen auf dem Flugzeug Saab 91 B durch-

geführt bzw. nachgeholt wird.   

Der Startsteigflug wurde in etwa 300 ft AMSL abgebrochen und eine schnelle Rück-

kehr und Landung über Funk angekündigt. Am plausibelsten erscheint der BFU, dass 

der Abbruch aufgrund von Öldämpfen, die aus dem offenen Öleinfüllstutzen entwi-

chen und/oder Ölspritzern, die sich auf der Cockpitfrontscheibe niederschlugen, er-

folgte. 

Die Auswertung der Radardaten und der Fotos ergab, dass sich das Flugzeug vor 

dem Einleiten der Linkskurve in Clean-Configuration und im Horizontalflug befand. 

Die aus den Radardaten errechnete durchschnittliche Geschwindigkeit für den Start-

steigflug betrug etwa 68 kt und dürfte sich in der wenige Sekunden dauernden Hori-

zontalflugphase nicht wesentlich erhöht haben. Diese Geschwindigkeit lag nur ge-

ringfügig über der Überziehgeschwindigkeit für den Kurvenflug mit etwa 30° 

Querneigung. Die Überziehgeschwindigkeit erreichte das Flugzeug wahrscheinlich 

durch weitere Zunahme der Querneigung unter dem möglichen Einfluss einer Verti-

kalböe, so dass es zur Unterschreitung der Mindestfluggeschwindigkeit, bezogen auf 

die entsprechende Querneigung, und zum Abkippen nach links kam. Mit einem ent-

sprechenden flugzeugspezifischen Training wäre der Pilot wahrscheinlich in der Lage 

gewesen, die sich anbahnende Gefahrensituation zu erkennen. 

Die BFU ist der Auffassung, dass die verfügbare Zeit und Höhe für das Stabilisieren 

und Abfangen des Flugzeuges nach dem Abkippen zu gering waren. 
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Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der Pilot bei seiner Entscheidung, 

nach links zu kurven, die für den Kurvenflug erforderliche Geschwindigkeit nicht be-

achtete und dadurch das Flugzeug in einen überzogenen Flugzustand geriet. 

Die BFU schätzt eine mögliche Ablenkung von der Flugzeugführung durch die Wahr-

nehmung von Öldämpfen oder Ölspritzern auf der Cockpitscheibe als beitragenden 

Faktor zum Unfall ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Jens Eisenreich 

Untersuchung vor Ort: Thomas Karge, Michael Pfefferl, 

Uwe Berndt, Jens Eisenreich,  

Jens Peter Scholz 

Triebwerksuntersuchung: Thomas Karge 

Auswertung Radardaten: Klaus Himmler 

 

 

Braunschweig, 8. Mai 2019 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-

Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt. 

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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